
Falschparker anzeigen? Bitte den
Datenschutz nicht vergessen

Privatpersonen können über
Apps, Portale und Formulare
Verkehrssünder anzeigen. Dass
jemand anders einen Verstoß
vergeht, feit einen selbst bei
Fehlern allerdings nicht vor Är-
ger. Wer etwa beim Hochladen
von Beweisfotos den Daten-
schutz verletzt, kann belangt
werden. Das zeigt eine Ent-
scheidung des Oberlandesge-
richts Dresden (AZ: 4 U
464/25), über die der Deutsche
Anwaltverein (DAV) infor-
miert. Denn auch Regelbrecher
habenRechte, unbeteiligteDrit-
te ebenso.
Im konkreten Fall hatte eine

Person ein verkehrswidrig ge-
parktes Fahrzeug fotografiert
und das Foto auf der Plattform
„weg.li“ hochgeladen, um den
Verstoß der zuständigen Behör-
de zumelden. Neben demFahr-
zeug war auf dem Foto aller-
dings auch der Beifahrer zu se-
hen, der nicht unkenntlich ge-
macht wurde.
Das besagte Foto stand etwa

eineinhalb Jahre auf der Platt-

form zurVerfügung und konnte
von Mitarbeitern der Behörde
sowie Personen, die über einen
entsprechendenLink verfügten,
eingesehen werden.
Für den Beifahrer stellte das

eine Verletzung seiner Persön-
lichkeitsrechte dar - er klagte
auf Löschung und immateriel-
len Schadenersatz. Das OLG
Dresden gab ihm Recht und
sprach ihm 100 Euro Schaden-
ersatz gemäß der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)
zu.
Das Gericht befand, dass der

Beklagte gegen den Grundsatz
der Datenminimierung versto-
ßen habe. Für die Anzeige einer
Ordnungswidrigkeit sei die Ab-
bildung des Beifahrers nicht er-
forderlich, auch wenn die An-
zeige selbst ein berechtigtes In-
teresse des Angeklagten darstel-
le. Er hätte dafür das Foto so
aufnehmen können, dass man
den unbeteiligten Beifahrer
nicht sieht oder diesen un-
kenntlich machen können.
(DPA)

Verkehrswidrig geparkt: Wer beim Hochladen von Beweisfotos den Datenschutz verletzt, kann selbst
belangt werden. FOTO: HENNING KAISER/DPA-MAG
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